
2 1 .  Jahrgang (1 995), Heft 1 Wirtschaft und Gesellschaft 

Energieabgaben als Ländersteuern? 
Wirkungsanalytische und finanz­

verfassungsrechtliche Überlegungen 
am Beispiel des 

"Feldversuchs Vorarlberg" 

Eva Maria Bolter, Manfried Gantner, Richard Hennessey 

1. Einleitung 

In ihrem Arbeitsübereinkommen bekennt sich die Österreichische 
Bundesregierung zur stufenweisen Einführung einer Energieabgabe in 
der neuen Legislaturperiode. Die bereits seit längerem geführte Diskus­
sion um eine Ökologisierung des Steuersystems hat vor diesem Hinter­
grund an tagespolitischem Interesse gewonnen. Noch vor Bekanntwer­
den des aktuellen Vorstoßes wurden in Vorarlberg Überlegungen hin­
sichtlich einer möglichen "Vorreiterrolle" des Landes in Sachen Ener­
gieabgabe angestellt. Der anvisierte Vorarlberger Alleingang sollte als 
ernstzunehmende Alternative im Hinblick auf die Erreichung energiepo­
litischer Ziele des Landes, aber auch als denkbarer "Feldversuch" für 
ein gegebenenfalls später folgendes österreich-jeuropaweites Vorgehen 
verstanden werden. Der vorliegende Aufsatz referiert die Ergebnisse 
einer diesbezüglichen Machbarkeitsstudie (1) .  Eines ihrer Hauptergeb­
nisse ist gleich vorwegzunehmen: Der "Feldversuch Vorarlberg" schei­
tert an seiner mangelnden finanzverfassungsrechtlichen Zulässigkeit. 
Die prinzipiellen Überlegungen zur erhebungstechnischen und ökono­
mischen Machbarkeit der Vorarlberger Energieabgabe sind aber - wenn 
auch nicht als "Feldversuch" ,  so doch als Gedankenexperiment - für die 
aktuelle bundesweite Diskussion durchaus von Interesse. 

Im folgenden Abschnitt 2 wird zunächst eine Systematisierung gängi­
ger Modelle von Energieabgaben vorgenommen. Deren konkrete Ausge­
staltungsmerkmale werden dann anhand des "Feldversuchs Vorarlberg" 
besprochen. Abschnitt 3 liefert ein einfaches Analyseschema zu den 
möglichen Wirkungen einer Energieabgabe. Darauf aufbauend werden 
nachfolgend die Wirkungen in ausgewählten Bereichen behandelt: Ab-
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schnitt 4 beschäftigt sich mit den Budgetwirkungen einer Energieabga­
be. Die Abschnitte 5 bis 7 sind den Wirkungen in den wichtigsten Ver­
brauchssektoren (Unternehmen, Haushalte, Verkehr) gewidmet. Das fi­
nanzverfassungsrechtliche "KO-Kriterium" für den "Feldversuch Vor­
arlberg" wird schließlich in Abschnitt 8 behandelt. In Abschnitt 9 wird 
eine Zusammenfassung der Hauptergebnisse geliefert. 

2. Systematisierung gängiger Modelle von Energieabgaben und Ausge­
staltungsmerkmale des "Feldversuchs Vorarlberg" 

2.1  Systematisierung von Energieabgaben 

Mögliche Typen von Energieabgaben lassen sich gemäß Abbildung 1 
im wesentlichen als Kombination der beiden Kriterien "Anknüpfungs­
punkt" auf der horizontalen und "Differenzierung" auf der vertikalen 
Achse beschreiben (2}. 

Abbildung 1: 
Systematisierung gängiger Energieabgabenmodelle 

Differenzierung 

undifferenziert, Heizwert differenziert, Schadstoff/ 
C02-Gehalt 

Das Kriterium "Anknüpfungspunkt" betrifft die Frage, ob als Steuer­
gegenstand Primär- oder Sekundärenergieträger herangezogen werden 
(3} .  Die ältere Literatur favorisierte im Hinblick auf die Einsparung von 
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Energie und damit gleichzeitig "Umwelt" im gesamten System eine 
möglichst frühe steuerliche Erfassung der Energie, d. h. eine Ausgestal­
tung als Primärenergieabgabe. Pragmatische Konzepte, die sich mit De­
tails einer möglichen Umsetzung befassen, verweisen jedoch darauf, daß 
erhebungstechnische Gegebenheiten - vor allem die fehlende Erfaßbar­
keit von Umwandlungsverlusten bei importierten Sekundärenergieträ­
gern - für eine Verlagerung der Besteuerung auf die Stufe der Sekundär­
energie bzw. letztlich des Endverbrauchs sprechen (4). Der Vorteil einer 
durchgängig am Sekundärenergieträger anknüpfenden Endverbrauchs­
abgabe wird vor allem darin gesehen, daß sie näher am Emittenten ener­
gieinduzierter Luftschadstoffe ansetzt. Die Anreize einer Inputabgabe 
können demgegenüber durch unerwünschte Überwälzungsprozesse feh­
lerhaft ausfallen. 

Das Kriterium "Differenzierung" betrifft die Frage, ob einzelne Ener­
gieträger gleich, d. h. nach ihrem Heizwert oder Wärmegehalt (in Joule 
[J] bzw. Kilowattstunden [kWh]),  oder aber differenziert nach deren je­
weiliger "Umweltschädlichkeit" ,  d. h. je nach Knappheit des Energie­
trägers, Luftschadstoffbelastung und insbesondere C02-Gehalt, besteu­
ert werden. Korrespondierend zur energiepolitischen Prioritätenver­
schiebung in Richtung C02-Problematik reduziert sich in der aktuellen 
Energieabgabendiskussion die Frage nach der expliziten steuerlichen 
Berücksichtigung energieinduzierter Umweltbelastungen auf die Frage 
"Energieabgabe versus C02-Abgabe" .  Die C02-differenzierte Besteue­
rung nutzt den Zusammenhang, daß die Nachfrage nach fossilen Ener­
gieträgern stärker auf Preissignale reagiert als die Energienachfrage ins­
gesamt. Substitutionsprozesse zwischen Energieträgern, die einen we­
sentlichen Beitrag zur angestrebten C02-Reduktion leisten, können da­
durch verstärkt werden (5). Um die Steuer nicht beim C02-Ausstoß, son­
dern direkt auf die Menge erzeugter oder verbrauchter Energie erheben 
zu können, werden allgemein anerkannte C02-Emissionsfaktoren (kg 
C02 je Energieeinheit) als Bemessungsgrundlage herangezogen. 

Gesonderte Überlegungen sind im vorliegenden Zusammenhang be­
züglich der Einbeziehung von Elektrizität aus Wasserkraft anzustellen. 
Soll der Energieverbrauch insgesamt verringert werden, so ist hydrau­
lisch erzeugter Strom der Besteuerung zu unterwerfen. Liegt hingegen 
das primäre Ziel in der Verringerung der Schadstoffbelastung, so müßte 
die Wasserkraft angesichts der nicht vorhandenen Schadstoffbelastung 
ausgeklammert werden {6). Aus umweltpolitischer Perspektive wird ins­
gesamt eher für eine Einbeziehung der Wasserkraft plädiert. Zum einen 
werden Eingriffe in Natur- und Landschaftsbild beim Kraftwerks- und 
Leitungsbau hierfür vorgebracht. Zum anderen stellt sich auch das Pro­
blem, daß bei einer Nichtbesteuerung der Wasserkraft Strom insgesamt 
einen Wettbewerbsvorteil am Wärmemarkt zu verzeichnen hätte, so daß 
indirekt auch die Stromerzeugung auf kalorischer Basis in den Gerruß ei­
ner ungerechtfertigten Bevorzugung käme (7) .  

Die in Abbildung 1 links oben eingeordnete Variante "PEA" steht für 
die reine, undifferenzierte Heizwertbesteuerung auf Primärenergiebasis. 
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Das am Schnittpunkt beider Achsen angesiedelte Modell "EU" bezieht 
sich auf den seitens der Europäischen Union 1992 eingebrachten Vor­
schlag betreffend eine kombinierte Energie-/C02-Abgabe. Es wird in 
dem Fall eine zweiteilige Bemessungsgrundlage - zur Hälfte nach Ener­
gie-, zur Hälfte nach C02-Gehalt - gewählt. Grundsätzlich wird auf Se­
kundärenergiebasis besteuert, in einem Ausnahmefall, der C02-Kompo­
nente bei der kalorischen Stromerzeugung, wird auf die Primärenergie­
basis zurückgegriffen. Die Variante "CH" meint die in der Schweiz im 
Auftrag des Bundesrates vorbereitete, vernehmlassungsreife Gesetzes­
vorlage zu einer Abgabe, die am Sekundärenergieträger anknüpft, wobei 
differenziert nach dem C02-Gehalt besteuert wird (8). 

2. 2 Ausgestaltung der Energieabgabe im "Feldversuch Vorarlberg " 

Bezüglich der für Vorarlberg überprüften Varianten von Energieabga­
ben ist auf die beiden unteren Felder der Abbildung 1 zu verweisen. Drei 
Varianten wurden für die weiteren Untersuchungen herangezogen: Eine 
eigens konstruierte reine Energieabgabe ("EA-Vbg. " ) ,  eine C02-Abgabe 
nach dem Muster der Schweiz ("CH-Vbg.")  und eine kombinierte Ener­
gie-/C02-Abgabe nach dem Muster der EU ("EU-Vbg.) .  Alle drei sind 
aufgrund erhebungstechnischer Notwendigkeiten - das relevante Ener­
gieaufkommen beschränkt sich mit Ausnahme von ohnehin unbesteuer­
ter Biomasse sowie der auf Sekundärenergieebene zu erfassenden Was­
serkraft auf Importe von "Verarbeitungsprodukten" - durchgängig als 
Sekundärenergieabgabe ausgestaltet. 

Die drei Abgabenvarianten lassen sich anhand ihrer Steuermerkmale 
wie folgt charakterisieren: Sie unterscheiden sich im wesentlichen nur 
durch ihre jeweilige Bemessungsgrundlage: Im ersten Fall ist es ("EA­
Vbg. ") der Heizwert der Energieträger, im zweiten anerkannte C02-
Emissionsfaktoren ("CH-Vbg. " )  und im dritten Fall eine Kombination 
aus beiden ("EU-Vbg.") .  Als Steuerobjekt der Energieabgabe unterwor­
fen werden alle festen, öl- und gasförmigen fossilen Energieträger, so­
fern sie als Brenn- oder Treibstoffe Verwendung finden. Ausgenommen 
bleiben der nicht-energetische Verbrauch sowie die erneuerbaren Ener­
gieträger. Strom aus Wasserkraft wird gemäß den zugrundeliegenden 
Vorlagen in der Variante "EU-Vbg. " der Besteuerung unterworfen, eben­
so in der Variante der reinen "EA-Vbg. " .  In der Variante "CH-Vbg. " hin­
gegen wird Strom aus Wasserkraft ausgeklammert. Im "Feldversuch 
Vorarlberg" ist eine Erfassung auf der letzten Handelsstufe zweckmäßig. 
Steuersubjekt ist somit derjenige, welcher den Steuergegenstand dem 
Endverbraucher zuführt, so daß die Abgabe insbesondere von EVU, 
Brennstoffhändlern bzw. Tankstellenbetreibern einbehalten wird. Die 
Abgabe zielt auf den Letztverbraucher als Steuerdestinatar ab. 

Ohne eine explizite Empfehlung abzugeben, werden vorerst Steuer­
sätze in den zwei Größenordnungen "Einführung" und "Endausbau" 
entsprechend dem EU-Vorschlag zur Diskussion gestellt. 
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Tabelle 1: 

Steuersätze dreier Varianten von Energieabgaben 
in handelsüblichen Mengeneinheiten 

STEUERSATZ / öS 
EINFÜHRUNG ENDAUSBAU 

' 
I I Mengen· EU m 

I 
FA EU m 

1 
FA 

ENERGIETRÄGER einheit I 
HEIZÖLE 

I 
I 

720,84 1 I 
B-leicht 1000 I 216,25 1 287,54 1 190,83 862,61 1 597,44 
H-mittel 1000 1 216,80 290,37 189,91 722,66 871,10 594,58 

I 
H-schwer 1000 I 214,41 291 ,61 184,88 7 14,7 1 '  874,82 578,82 
H-extraleicht 1000 1 200,361 667,86 1 I 

557,26 264,611 178,00 793,84 i 
i 

TREffiSTOFFE ! ! 
Super 1000 I 175,45 1 233,28 1 206,43 584,82 1 699,84 1 646,28 
Normal 1000 I 177,56:  236,09 208,92 591,87 . 708,27 654,07 
Diesel 1000 I 200,36 1 264,61 2 1 1,90 667,86 1 793,84 ! 663,41 

i i 
Gas 1000 m3 177 ,55 : 202,364 \ 179,07 591,83 \ 607,09176 1 560,63 

I 
Elektrizität g/kWh 1,01 

- I 
1,79 3,38 1 - 5,61 

i 
KOHLE I 

791,179 I Steinkohle 1000 kg 178,10 I 263,73 1 139,28 593,65
1 

436,04 
Koks 1000 kg 188,65 291,78 139,28 628,84 1 875,35 1 436,04 
Braunkohle 1000 kg 70,56 105,94 : 54,22 235,2 1 1  3 17,824 169,75 
BK-Briketts 1000 kg 126,4� 1 191,45 1 96,00 421,32 1 574,356 1, 300,56 

Quellen: EU-Kommission (1992), Eidgen. Dept. des Inneren (1994), Eigene Berechnungen 

Heizwert gern. Amt der Vorarlberger LReg 1992, spezifisches Gewicht vgl. Mayer 1993 nach IEA. 

C02-Emissionsfaktoren gern. Energiebericht der BReg (1990). 

Mittelkurse 12.  Juli 1994: 1 ECU = 13,415 öS; 100 sFr. = 835 öS. 

In der Einführungsphase beträgt der Steuersatz im gegenständlichen 
EU-Vorschlag für die Energiekomponente mit Ausnahme des Stroms 
0 ,21  ECU/GJ, pro Tonne C02 wird der Basissatz mit 2 ,8 1  ECU festgesetzt 
(9).  Der Schweizer Vorschlag sieht eine dreistufige Einführung mit ei­
nem Steuersatz von 12 sFr, ansteigend auf 24 sFr bzw. 36 sFr pro Tonne 
C02 vor. Die beiden ersten Stufen sind aufkommensmäßig mit dem EU­
Vorschlag vergleichbar und finden daher im folgenden Berücksichti­
gung. Der notwendige einheitliche Steuersatz für das Modellkonstrukt 
"reine Energieabgabe" ergibt sich aus der Annahme eines Steuerauf­
kommens, das der Höhe nach den beiden anderen Vorschlägen ent­
spricht. Tabelle 1 gibt die Tarife für alle drei Abgabenvarianten jeweils 
in der Größenordnung "Einführung" und "Endausbau" in handelsübli­
chen Mengeneinheiten wieder. 
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3. Auswirkungen von Energieabgaben im Überblick 

Abbildung 2 bietet einen Analyserahmen zur Systematisierung wich­
tiger ökonomischer Effekte der Einführung einer Energieabgabe. In An­
lehnung an Bayer und Puwein (1990) bzw. Gantner (1991) kann zwischen 
Budgetwirkungen, mikro- und makroökonomischen Wirkungen unter­
schieden werden. 

Hinsichtlich der Budgetinzidenz der Abgabe geht es um die Abschät­
zung des Abgabenaufkommens sowie um Fragen der Aufkommenselasti­
zität, Aufkommensneutralität und allfälliger Zweckbindungen. Im Mit­
telpunkt der mikroökonomischen Betrachtung stehen die allokativen 
Effekte der Energieabgabe, getrennt untersucht für die drei wichtigsten 
Arten von Verbrauchern - Unternehmen (Produzenten), Haushalte (Kon­
sumenten) und Verkehr. Für alle drei Verbraucher lassen sich statische 
(vorrangig steuerinduzierte Preisänderungen) und dynamische (steuer­
bedingte Verhaltensänderungen) Wirkungen unterscheiden. Substituti­
onseffekte betreffen das Ausweichen auf einen anderen Mix der Produk­
tionsfaktoren (Energie, Kapital, Arbeit), auf umweltfreundlichere Ener­
gieträger, auf weniger energieintensiv produzierte Konsumgüter usw. , 
was im Falle der Energieabgabe ja  gerade erwünscht ist. Im Falle von 
Umweltabgaben begründen sie den sogenannten "excess benefit" oder 
Zusatznutzen im Gegensatz zum "excess burden" ,  der Zusatzlast, her­
kömmlicher Steuern. In Einzelfällen kann allerdings auch eine Energie­
abgabe unerwünschte Substitutionsprozesse nach sich ziehen (z . B. 
"Auslandstanken") .  Zu Preiseffekten kann es kommen, wenn die Steuer­
pflichtigen versuchen, via Rückwälzung auf Vorleistungslieferanten 
oder Vorwälzung auf Nachfrager die Abgabe andere tragen zu lassen. 
Einkommenseffekte schließlich beziehen sich auf die durch die Steuer 
ausgelösten Einkommens- bzw. Ertragsschmälerungen (Entzugseffekte) 
sowie die induzierten Verhaltensänderungen zu deren Einholung. In der 
makroökonomischen Sichtweise interessieren vor allem die Auswirkun­
gen der Energieabgabe auf Beschäftigung, Wachstum, Preisniveau, Ein­
kommensverteilung und internationale Wettbewerbsfähigkeit der Ge­
samtwirtschaft. 

Nachfolgend werden ausgewählte Bereiche des obigen Schemas im 
einzelnen behandelt. Überlegungen zu den Budgetwirkungen der Ener­
gieabgabe folgt eine Betrachtung der Wirkungen in den drei Verbrauchs­
sektoren (Industrie, Verkehr, Haushalte). Der Schwerpunkt liegt auf mi­
kroökonomischen Wirkungen, einzelne makroökonomische Fragen wer­
den im passenden Kontext angeschnitten. Für den "Feldversuch" wur­
den direkte, statische Effekte quantitativ ermittelt. Die Ergebnisse der 
empirischen Berechnungen für Vorarlberg werden jeweils kurz rezipiert. 
Daran anschließend erfolgt eine Behandlung der induzierten Wirkungen 
auf das Verhalten der betroffenen Akteure anhand theoretischer Argu­
mente aus der aktuellen Diskussion. 
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Abbildung 2:  
Systematisierung der Wirkungen von Energieabgaben 

Budget­
wirkungen 

I 
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Einführung der Energieabgabe 
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Einkommenseffekte Substitutionseffekte 

Ein Warnhinweis sei vorweg angebracht: Vorarlberg ist hinsichtlich 
Energie- und Wirtschaftsstruktur als eine Art "Ausnahmeerscheinung" 
zu bezeichnen. Die Ergebnisse insbesondere der durchgeführten quanti­
tativen Wirkungsabschätzung sind daher nicht unmittelbar auf gesamt­
österreichische Verhältnisse übertragbar. An den prinzipiell gewonne­
nen Erkenntnissen zu den Wirkungszusammenhängen einer Energieab­
gabe ändert dieser Umstand allerdings wenig. 

4. Budgetwirkungen 

4 .1  Die Diskussion um Aufkommensneutralität 

Bezüglich der Verwendung des Abgabenaufkommens sind die Stich­
worte Aufkommensneutralität und Zweckbindung kurz zu behandeln. 
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Die Forderung nach Aufkommensneutralität bedeutet in formaler Hin­
sicht, daß die Gesamtsteuerbelastung bei Einführung einer Energieab­
gabe nicht erhöht werden soll. Auch sollen durch die Verwendung der 
Einnahmen einer Energielenkungsabgabe keine neuen Ineffizienzen und 
Preisverzerrungen geschaffen werden. Aufkommensneutralität bedeutet 
keinesfalls, daß jeder einzelne Haushalt oder Betrieb im Ausmaß der 
entrichteten Abgabe einen Steuernachlaß erhält, sondern nur die Haus­
halte bzw. Unternehmen insgesamt. Eine aufkommensneutrale Ein­
führung ist vor allem dort zweckmäßig, wo die Abgabe in erster Linie als 
Lenkungs- und nicht als Finanzierungsinstrument eingesetzt werden 
soll (10) .  

Die in den letzten Jahren vorgeschlagenen Modelle zur Wahrung der 
Aufkommensneutralität beinhalten fast ausnahmslos die Senkung ande­
rer Steuern. Auf Bundesebene werden insbesondere die Entlastung des 
Faktors Arbeit durch Senkung der Lohnnebenkosten sowie die Entla­
stung der privaten Haushalte durch Senkung der Umsatzsteuer disku­
tiert. Alternativ wäre eine Rückverteilung der Einnahmen im Sinne ei­
nes "Ökobonus-Modells" denkbar, dessen Grundgedanke wie folgt cha­
rakterisiert werden kann (1 1) :  Jeder, der Energie verbraucht, bezahlt ei­
nen "Ökozuschlag" in Form einer markanten Abgabe. Das Aufkommen 
aus den Ökozuschlägen fließt nicht ins allgemeine Budget, sondern in ei­
ne separate "Energiekasse" ,  die Ende des Jahres restlos wieder an alle 
Bewohner des Landes rückverteilt wird. Da jeder auch den negativen 
Auswirkungen des Energieverbrauchs ausgesetzt ist, erhält er auf die­
sem Wege quasi als Entschädigung den "Ökobonus" .  Durchschnittliche 
Energieverbraucher werden so netto nicht belastet, während für Vielver­
braucher die Abgabe netto spürbar wird. Die Anreizwirkungen der En­
ergieabgabe bleiben dabei voll erhalten. Würde man den Ökobonus un­
differenziert anwenden, so fände ein Einkommenstransfer von den Un­
ternehmen zu den Haushalten statt, weil der Unternehmenssektor zwar 
von der Abgabe betroffen wäre, von der Rückverteilung der Erträge je­
doch ausgeschlossen bliebe. Es ist daher eine Aufteilung der Kompensa­
tion auf Produktion und privaten Konsum nach Maßgabe des jeweiligen 
Aufkommens sinnvoll ("Prinzip der Töpfe") .  Neben dem Ökobonus für 
die Haushalte kann dies mittels eines Arbeitsplätzebonus für die Unter­
nehmen geschehen (12) .  

Im Gegensatz zur Idee der Aufkommensneutralität steht die Zweck­
bindung. Die Energieabgabe wird zusätzlich zu bestehenden Steuern 
eingeführt und der Steuerertrag auf die Verwendung für näher beschrie­
bene Zwecke beschränkt. Zweckbindungen werden aus finanzwissen­
schaftlicher Sicht mit einer Reihe von Nachteilen in Verbindung ge­
bracht (Einengung des haushaltspolitischen Spielraums, Zwang zur Ver­
ausgabung zweckgebundener Mittel). Zusätzliche Bedenken gegen die 
Zweckbindung der Mittel aus einer Energieabgabe werden vor allem da­
hingehend geäußert, daß sie dem Grundgedanken widerspräche, wonach 
nicht Umweltschutzmaßnahmen zu finanzieren sind, sondern Umwelt­
belastung reduziert werden soll. Eine Zweckbindung für den Umwelt-
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schutz bedeutet nämlich letztlich, daß doch wieder durch staatliche Mit­
tel (Subventionen) nach dem Gemeinlastprinzip statt nach dem Verursa­
cherprinzip Umweltpolitik betrieben wird (13) .  Wird die Abgabe (vor­
läufig) nur niedrig angesetzt und ist daher ihre Lenkungswirkung ge­
ring, so kann eine (teilweise) befristete Zweckbindung der Einnahmen, 
z. B. in Form von "befristeten Impulsprogrammen" als Investitionshilfen 
für den Umstieg auf energiesparende Technologien, im Hinblick auf ge­
wünschte Anpassungsprozesse bzw. auch die internationale Wettbe­
werbsfähigkeit der Wirtschaft dennoch sinnvoll sein. 

4.2 Abgabenaufkommen für Vorarlberg und fehlende Entlastungsmög­
lichkeiten auf Landesebene 

Zur Ermittlung des Steueraufkommens ist für 1991  von einem men­
genmäßigen energetischen Endverbrauch für Vorarlberg von 26 . 135 TJ 
als Steuerbasis auszugehen (14).  Die jeweils durchschnittliche Variante 
"EA-Vbg. " erzielt ein Steueraufkommen von 130 Mio. öS in der Varian­
te "Einführung" bzw. 407 Mio. öS in der Variante "Endausbau" .  Dies 
entspricht rund 1 ,4 Prozent bzw. 4,3 Prozent der Summe der Einnahmen 
der ordentlichen Gebarung des Vorarlberger Landeshaushalts. Selbst 
die vergleichsweise geringe Variante "Einführung" überschreitet bereits 
das Aufkommen aus bestehenden ausschließlichen Landesabgaben 
(1991 :  101 ,6 Mio. öS), die höhere Variante erbrächte sogar das rund Vier­
fache davon (15) .  Da die Energieabgabe als Entgelt die Bemessungs­
grundlage der Umsatzsteuer erhöht, entsteht beim Energieverbrauch der 
privaten Haushalte zusätzliches Umsatzsteueraufkommen. Dieses "Zu­
satzaufkommen" ist kaum zu bestimmen bzw. zum Teil zu relativieren, 
da das verfügbare Einkommen der Haushalte unter anderem der Ver­
wendung für andere Konsumgüter entzogen wird. 

Für die Einführung der Energieabgabe wird zunächst von der Forde­
rung nach Aufkommensneutralität ausgegangen und deren praktische 
Umsetzbarkeit untersucht. Wie sich zeigt, ist auf Landesebene die Mög­
lichkeit des direkten Abtausches hinsichtlich Art und Ausmaß bestehen­
der Abgaben nicht gegeben. Eine mögliche Kooperation mit den Ge­
meinden (Kommunalabgabe) würde Probleme hinsichtlich des Finanz­
ausgleichs aufwerfen und vor allem - je nach interkommunaler Streuung 
des Energieverbrauchs - zu Umverteilungswirkungen zwischen den Ge­
meinden führen. Die gemeindliche Steuerhoheit sollte daher durch die 
Landesenergieabgabe möglichst nicht tangiert werden. 

Die Aufrechterhaltung der Forderung im Wege eines Ökobonus-Mo­
dells sicherzustellen, wird im Bereich der Unternehmen noch eher für 
möglich gehalten, bei den privaten Haushalten allerdings wird der ad­
ministrative Aufwand als prohibitiv hoch eingestuft: Bei einer haus­
haltsmäßigen Rückerstattung nach Pro-Kopf-Beträgen beträgt der Öko­
bonus inklusive des anteiligen Aufkommens des privaten Verkehrs in der 
Einführungsphase ca. öS 180,- pro Person, im Endausbau ca. öS 550,-
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pro Person. Angesichts der Relation des Verwaltungsaufwands zu den 
geringen Rückerstattungsbeträgen ist zumindest im Bereich der priva­
ten Haushalte die Forderung nach Aufkommensneutralität i. e. S. auf 
Landesebene daher aufzugeben. 

5. Auswirkungen im Bereich der produzierenden Wirtschaft 
(Unternehmen) 

5 .1  Ergebnisse der quantitativen Wirkungsabschätzung für die Vorarl­
berger Industrie 

Für den Unternehmensbereich wurde im Rahmen der Untersuchung 
eine erste direkte Wirkungsabschätzung vorgenommen. Eine umfassen­
de Ermittlung der aus einer Energieabgabe in Kombination mit einem 
Ökobonus resultierenden Nettobelastung bzw. -entlastung für alle pro­
duzierenden Sektoren (Industrie, Gewerbe, Landwirtschaft, Fremden­
verkehr etc .) ist wegen der fehlenden Datengrundlage auf Landesebene 
derzeit nicht möglich. Es zeigt sich in einer ersten Abschätzung jedoch, 
daß mit keinen nennenswerten Umverteilungswirkungen zwischen indu­
striellem und nicht-industriellem Sektor zu rechnen ist (16) .  Die Wir­
kungsabschätzung für die Industrie liefert daher bereits eine gute 
Annäherung für den gesamten Unternehmensbereich. 

Die notwendige Datengrundlage liefert die Industriestatistik des 
ÖSTAT, im Zuge derer unter anderem der Energieverbrauch mengen­
und wertmäßig nach Energieträgern und Fachverbänden erhoben wird. 
In einem ersten Schritt lassen sich hieraus einige einfache Berechnungen 
zur Gesamtbelastung der Vorarlberger Industrie anstellen: Für deren re­
lativ geringe Belastung durch eine Energieabgabe spricht ein Vergleich 
mit der Industrie Gesamtösterreichs. Der Anteil der Vorarlberger Indu­
strie am Gesamtenergieverbrauch der Industrie Österreichs beträgt 
2,6 Prozent, der Anteil Vorarlbergs am Produktionswert der Industrie 
Österreichs hingegen 5,9 Prozent (17) .  Hinsichtlich der Energiekasten­
tangente - das ist das Verhältnis der Energiekosten zum Bruttoprodukti­
onswert, welches aussagt, in welchem Ausmaß eine gegebene Energie­
preissteigerung die Gesamtkosten des Wirtschaftsbereiches steigen läßt 
- liegt die Vorarlberger Industrie mit 1 ,67 Prozent deutlich unter dem 
Österreichischen Durchschnitt von 4 ,4 Prozent ( 18) .  Ein Anstieg der En­
ergiekosten um beispielsweise 10 Prozent würde somit die Gesamtkosten 
in Vorarlberg um lediglich 0 ,167 Prozent steigen lassen. 

Das Aufkommen der Industrie exklusive Treibstoffe beläuft sich in der 
Einführungsphase auf 27 ,8  Mio. öS (EU) bzw. 26,8 Mio. öS (CH), im End­
ausbau auf 92,5 Mio. öS (EU) bzw. 80,4 Mio. öS (CH). Ein Großteil des 
Aufkommens wird über die fossilen Energieträger mit Ausnahme von 
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Kohle, die - umweltpolitisch erfreulich - praktisch nicht im Produk­
tionsprozeß der Vorarlberger Industrie existiert, erzielt. Der Anteil des 
Aufkommens aus den Energieträgern Heizöl schwer, Erdgas und Elektri­
zität beträgt in der EU-Variante 94,4 Prozent, in der CH-Variante 
beläuft sich allein der Anteil des Aufkommens aus Heizöl schwer und 
Erdgas auf 92,4 Prozent. 

Der Anteil des Steueraufkommens am Bruttoproduktionswert der In­
dustrie beträgt bei der EU-Variante 0,059 Prozent, bei der CH-Variante 
0,057 Prozent. Im Endausbau steigt dieser Anteil auf 0 ,197 Prozent bzw. 
0 , 171  Prozent. Die Energiekostentangente steigt in der EU-Variante von 
1 ,669 Prozent auf 1 ,728 Prozent, in der CH-Variante auf 1 ,726 Prozent. 
Im EU-Endausbau beträgt die Tangente 1 ,866 Prozent. Es treten also le­
diglich Veränderungen im Promillebereich auf. 

Die durchschnittliche Energiekostensteigerung beträgt in der Ein­
führungsphase 3 ,54 Prozent (EU) bzw. 3 ,42 Prozent (CH) und im End­
ausbau 1 1 ,79 Prozent (EU) bzw. 10,75 Prozent (CH). Eine Steigerung der 
Energiekosten um 3 ,54 Prozent läßt allerdings die Gesamtkosten um nur 
0,059 Prozent steigen. Selbst bei einer hypothetischen Verdoppelung der 
Variante "EU-Endausbau" ,  was einer durchschnittlichen Steigerung der 
Energiekosten um 23,58 Prozent entspricht, steigen die Gesamtkosten 
lediglich um 0,639 Prozent. Diese bescheidenen Werte verringern sich in 
dynamischer Sicht zusätzlich durch die Lenkungswirkung der Abgabe, 
die Steigerung des Bruttoproduktionswertes und die Rückverteilung des 
Aufkommens. 

Ökonomisch interessant und nicht zuletzt auch politisch bedeutsam 
ist die Frage, welche Industriezweige von der Abgabe nach Kompensati­
on netto belastet werden (19) .  Bei der Ermittlung der branchenweisen 
Belastung auf Bundesländerebene wird allerdings der Datenschutz zu 
einem großen - wenn auch nicht unüberwindbaren - Problem. Eindeutig 
branchenweise zurechenbar sind in der Steuervariante "EU-Vbg. " 77 ,8 
Prozent des Gesamtsteueraufkommens der Industrie. Gemäß telefoni­
scher Auskunft von 1 1  großen Unternehmen konnte der Anteil des zure­
chenbaren Aufkommens auf 89,8 Prozent erhöht werden. Die verblei­
benden 10,2 Prozent des Gesamtsteueraufkommens mußten aufgrund 
von Annahmen zugerechnet werden (20). 

Da bedingt durch die Nichtbesteuerung des Stroms in der CH-Varian­
te die direkte Zurechenbarkeit des Aufkommens in der EU-Variante 
durchwegs besser, und die Prognosegenauigkeit daher höher ist, bildet 
sie - und zwar in der Höhe "Einführungsphase" - die Basis der weiteren 
Überlegungen. Wird das Steueraufkommen der EU-Variante nach der 
Beschäftigtenzahl rückverteilt (Arbeitsplätzebonus) , so zählen zu den 
Industriezweigen mit Nettobelastung jene, deren Anteil am Energiesteu­
eraufkommen größer ist als deren BeschäftigungsanteiL Die Netto­
be-/entlastung nach Industriezweigen gibt Tabelle 2 wieder (21) .  

Eine nennenswerte Nettobelastung aus der Energieabgabe haben die 
Stein- und Keramische Industrie (ca. 3 , 1  Mio. öS) , die Textilindustrie 
(ca. 2 ,8  Mio. öS) und die Nahrungs- und Genußmittelindustrie (ca. 1 ,3 
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� Tabelle 2 :  

Nettobe-/entlastung nach Sektoren, EU-Vorschlag, Einführungsphase 

A U F K O M M E N  BESCHÄFTIGTE KOMPENSATION NETTOBE-l (-) 

ENTLASTUNG(+) 

I N D U S T R I E Z W E I G  öS % % öS öS 
Textilindustrie 13.241 .371  47,85 12.489 37,73 10 .440.247 - 2.801 . 124 
Nahrungs- und Genußmittelindustrie 3.564.929 12 ,88 2.687 8,12 2.246.212 - 1.318.717 
Stein- und Keramische Industrie 3.453.387 12 ,48 412 1,24 344.414 - 3. 108.973 
Elektroindustrie 1.305.915 4,72 2 .911  8,79 2.433.466 + 1 . 127.551 
Eisen- und Metallwarenindustrie 1 .269.761 4,59 4.227 12,77 3.533.584 + 2.263.823 
Holzverarbeitende Industrie 1.032.038 3,73 2. 157 6,52 1 .803 .156 + 771 . 1 18 
Maschinen- und Stahlbauindustrie 554.884 2,01 3.585 10,83 2.996.900 + 2.442.016 
Fahrzeugindustrie 475.995 1,72 525 1,59 438.877 - 37. 1 18  
Chemische Industrie 448.886 1 ,62 955 2,89 798.337 + 349.451 
Bekleidungsindustrie 233.639 0,84 1.402 4,24 1. 172.010 + 938.371 
Nichteisenmetallindustrie 2 14.086 0,77 3 5 1  1 ,06 293.420 + 79.334 
Sägeindustrie 143.806 0,52 436 1 ,32 364.477 + 220.671 
Audiovisions- und Filmindustrie 68.686 0,25 62 0,19 51 .829 - 16.857 
Rest 1.662.742 6,01 901 2,72 753.196 - 909.546 
Zusammen 27.670 .125 100,00 33. 100 100,00 27.670. 125 

Quelle: ÖSTAT (ISIS-Datenbank), eigene Berechnungen 
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Mio. öS) aufzuweisen. Anteilig an den Energiekosten beträgt die Netto­
belastung 7,36 Prozent für die Stein- und Keramische Industrie, 0 ,87 
Prozent für die Textilindustrie und 1 ,29 Prozent für die Nahrungs- und 
Genußmittelindustrie. Bezogen auf den Bruttoproduktionswert macht 
sie 0,38 Prozent (Stein- und Keramische Industrie), 0,02 Prozent (Tex­
tilindustrie) bzw. 0 ,015 Prozent (Nahrungs- und Genußmittelindustrie) 
aus. Die Eisen- und Metallwarenindustrie profitiert mit rund 2,3 Mio. öS 
aus der Energieabgabe. Der Grund dafür liegt im relativ niedrigen Ener­
gieeinsatz bei vergleichsweise großem Anteil von Erdgas und Strom und 
der hohen Beschäftigungsintensität. Ein Ergebnis, welches dem Öster­
reichischen Trend widerspricht, ist die Nettoentlastung der Nichteisen­
metallindustrie. 

5.2 Die Diskussion um die internationale Wettbewerbsfähigkeit 
der Industrie 

Von seiten der Industrie wird häufig die Ansicht vertreten, eine Ener­
giesteuer sollte auch auf Bundesebene nur im internationalen Gleich­
schritt eingeführt werden, da ein einseitiger Anstieg der Energiekosten 
zwingend einen Verlust an Wettbewerbsfähigkeit vor allem für den ex­
port- und energieintensiven Sektor mit sich bringe. Diese Forderung 
unterstellt implizit, daß sich die jetzigen Energiepreise im Einklang be­
fänden und diese Harmonie durch eine Energieabgabe gestört würde. 
Tatsache aber ist, daß die Energiepreise im Ländervergleich eine große 
Heterogenität aufweisen und die Österreichische Industrie zu sehr gün­
stigen Energiepreisen produziert. Zum Vergleich liegen die Preise für 
deutsche Industriebetriebe im Durchschnitt um 28,3 Prozent, jene der 
italienischen und schweizerischen Industrie um 44 Prozent bzw. 52,5 
Prozent über jenen der Österreichischen Industrie (22).  Ein Alleingang in 
Sachen Energieabgabe wäre nach dieser Betrachtung wettbewerbspoli­
tisch unbedenklich. Von den diskutierten Abgabenvarianten (Vorschlag 
der EU, Schweizer Vorschlag einer C02-Abgabe) lassen weder die Vorla­
gen "Einführung" noch "Endausbau" die Energiepreise auf das deutsche 
Niveau steigen. 

Es findet sich außerdem keine empirische Bestätigung, daß steigende 
Umweltkosten, wie sie beispielsweise auch durch höhere Umweltstan­
dards entstehen, zwangsweise zu Wettbewerbsnachteilen führen müs­
sen. Dazu bemerkt beispielsweise Sorsa (1994), daß gerade Österreich, 
das einen hohen Anteil umweltsensibler Güter exportiert und gleichzei­
tig zu den Industrieländern mit den höchsten Umweltkosten zählt, sei­
nen Weltmarktanteil an gerade diesen Gütern erhöhen konnte. Auch 
Studien der Weltbank stellten fest, daß Umweltkosten üblicherweise 
keinen signifikanten Unterschied hinsichtlich der internationalen Wett­
bewerbsfähigkeit bewirkten (23). 

In dynamischer Sicht muß Wettbewerbsfähigkeit anders verstanden 
werden: "Wenn unter Wettbewerb effiziente Suchprozesse nach neuen 
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Produkten, Verfahren und Märkten verstanden wird ( . . .  ), dann ist unter 
Wettbewerbsfähigkeit wohl die Fähigkeit zu verstehen, bei solchen 
Suchprozessen der nationalen und internationalen Konkurrenten mit­
halten zu können. "  (24) Die Untersuchung der Wirkungen einer Energie­
abgabe läßt deutlich erkennen, in welchen Sektoren es an Wettbewerbs­
fähigkeit im dynamischen Sinne mangelt: Es sind genau jene Wirt­
schaftszweige, die einer Nettobelastung unterliegen, darüber hinaus 
Preisnehmer sind und bereits seit geraumer Zeit einen Umstrukturie­
rungsbedarf aufweisen. Im Zusammenhang mit einer Energieabgabe im­
mer wieder geforderte Ausnahmeregelungen z. B .  für die Basisindustrie 
sind abzulehnen, da notwendige strukturelle Anpassungen damit nur 
verzögert würden. 

Richtig ausgestaltet kann eine Energieabgabe ein effizientes wettbe­
werbspolitisches Instrument sein, indem sie Suchprozesse auslöst, wel­
che den Anpassungsprozeß beschleunigen und die Wettbewerbsfähigkeit 
stärken. Ausschlaggebend dafür sind empirisch nachweisbare Substitu­
tionsbeziehungen zwischen den Faktoren Energie, Arbeit und Kapital. 

Die Substitution zwischen den Faktoren Arbeit und Energie findet 
weniger direkt, innerhalb eines gleichbleibenden Prozesses, sondern 
eher indirekt statt: Höhere Energiepreise machen Investitionen in ener­
giesparende Technologien rentabel. Dies führt zu technischem Fort­
schritt und größerer Wettbewerbsfähigkeit, was arbeitsschaffend wirkt. 
In Dänemark, wo 1985 im Zuge des Ölpreisverfalls die Energiepreise 
drastisch erhöht wurden, wurde ein Innovationsschub ausgelöst, wel­
cher sich inzwischen in Form von beachtlichen Exporterlösen aus dem 
Verkauf von Energiespartechnologie bemerkbar macht (25).  In Japan ha­
ben hohe Energiekosten ähnliches bewirkt. Die angesprochenen Substi­
tutionsprozesse sind allerdings nicht als "Rückschritt" in Richtung ma­
nueller Arbeit, sondern vielmehr in Richtung verstärktem Einsatz von 
Know-how und qualifizierter Arbeit zu verstehen, ein für die internatio­
nale Wettbewerbsfähigkeit nicht zu unterschätzender Aspekt. 

Auch für die Faktoren Energie und Kapital ist spätestens nach den 
beiden Erdölkrisen von einem substitutiven Verhältnis auszugehen. Ein 
verringerter Energieeinsatz würde daher c. p. eine höhere Nachfrage 
nach Kapitalgütern induzieren und nicht, wie im umgekehrten Fall der 
Komplementarität über verringerte Investitionstätigkeit das Wirt­
schaftswachstum bremsen (26). Für eine stärkende Wirkung der Ener­
gieabgabe im Hinblick auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit ist 
es unerläßlich, daß die Produzenten mit einer intensiven Investiti­
onstätigkeit reagieren, da die Investitionsquote einen umweltpolitischen 
Erfolgsindikator hinsichtlich der Internalisierung externer Kosten, des 
technologischen Wandels und der Innovationen darstellt. Hier kann es 
ökonomisch sinnvoll sein, daß der Staat den betroffenen Sektoren aus 
den Mitteln der Energieabgabe Hilfen für Umstellungsinvestitionen ge­
währt, zumal den gegenwärtig diskutierten Energieabgaben (EU, 
Schweiz) von ihrem Ausmaß her ohnehin eher der Charakter einer Fi­
nanzierungssteuer zukommt. 
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Die seitens der Industrie geäußerten Befürchtungen, daß bei einem Al­
leingang mit Verlagerungen der Produktion ins Ausland zu rechnen sei, 
können nicht geteilt werden (27).  Sogar ein extrem energieintensiver Be­
trieb wie die AMAG reagierte nach Streichung der Strompreissubventio­
nen nicht mit Abwanderung, sondern stieg auf die Erzeugung weniger 
energieintensiver, dafür arbeitsintensiverer Finalprodukte um. Selbst 
wenn es zu Abwanderungen in Länder mit niedrigeren Energiekosten 
käme, so wäre dies Gegenstand normaler internationaler Arbeitsteilung. 
Die Abwanderung würde sowohl dem auslagernden Industrieland als 
auch dem übernehmenden rückständigen Land ökonomische wie ökolo­
gische Vorteile bringen. Auch global gesehen kann die Auslagerung öko­
logisch sinnvoll sein, wenn der Investor des entwickelten Landes im 
rückständigen Land eine Technologie einsetzt, die zwar vergleichsweise 
umweltintensiver ist als im eigenen Land, jedoch immer noch besser ist 
als der Stand der Technik bestehender Unternehmen im weniger ent­
wickelten Land. Multinationale Firmen halten sich zum Teil sogar an die 
Standards der "ersten Welt" ,  so daß gesamthaft gesehen das Argument 
der Industrie zurückzuweisen ist, wonach die Umweltbelastung auf­
grund von Produktionsauslagerungen global steigen soll. Mit größeren 
Verlagerungen energieintensiver Produktionen bei einer einseitigen Ein­
führung einer Energieabgabe ist außerdem sehr wahrscheinlich nicht zu 
rechnen, stellen doch für die meisten Branchen Energie- und Umweltko­
sten verglichen mit anderen (Arbeitskosten, Qualifikation der Arbeit­
nehmer, Marktnähe usw.) ohnehin einen relativ unbedeutenden Konkur­
renz- oder Standortfaktor dar. 

Zusammenfassend lassen sich weder aus statischer noch aus dynami­
scher Sicht der Wettbewerbsfähigkeit triftige Gründe gegen die Ein­
führung einer Energieabgabe finden. Im Gegenteil kann argumentiert 
werden, daß Länder, die sich zu einem frühen Zeitpunkt für die Ein­
führung einer Energieabgabe entscheiden, Vorsprungeffekte in den an 
Bedeutung zunehmenden Bereichen Umwelt- und Energietechnik erzie­
len können und somit in den Genuß eines "early adopter advantage " 
kommen. 

6. Auswirkungen auf die konsumierende Wirtschaft (Haushalte) 

6. 1 Direkte, statische Wirkungen für die Vorarlberger Haushalte 

Direkt durch die Energieabgabe belastet wäre der Vorarlberger Haus­
haltshereich - hier inklusive dessen Verkehrsanteils und berechnet an­
hand der Durchschnittsätze der Variante reine Energieabgabe - in der 
Einführungsphase mit rund 58 ,5 Mio. öS, im Endausbau mit rund 183,5 
Mio. öS (28) .  Auf Pro-Kopf-Beträge umgerechnet sind dies - siehe oben 
zum Ökobonus - lediglich öS 180,- (Einführung) bzw. öS 550,- (Endaus-
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bau) jährlich. Außerdem resultiert im Bereich der Energieträger eine Zu­
satzbelastung - siehe ebenfalls oben - aus der Umsatzsteuer. Je nach 
Überwälzungsmöglichkeiten der produzierenden Wirtschaft trifft die 
Energieabgabe die Haushalte weiters indirekt über den kumulierten En­
ergiegehalt konsumierter Güter. Die daraus resultierende Zusatzbela­
stung ist kaum abzuschätzen. Sie dürfte jedoch angesichts der niedrigen 
Steuersätze sowie aufgrund der Tatsache, daß speziell in den stärker von 
der Energieabgabe betroffenen Industriezweigen Überwälzungsmög­
lichkeiten weitgehend fehlen (29), nicht gravierend ausfallen. 

Ausgehend von aktuellen Energiepreisen (Juli 1994) bewirkt die Vari­
ante "Einführung" im Durchschnitt über alle drei Abgabenmodelle eine 
rund dreiprozentige, die Variante "Endausbau" eine rund zehnprozenti­
ge Energiepreissteigerung. Nach Energieträgern betrachtet, müssen die 
Heizöle durchwegs die stärksten prozentualen Preissteigerungen hin­
nehmen, da sie im Vergleich zu den Treibstoffen ein niedrigeres Aus­
gangspreisniveau aufweisen. Eher unbefriedigend fallen die prozentua­
len Preissteigerungen der Kohle (etwas weniger der Erdölprodukte) in 
Relation zum Gas aus. Insgesamt liegt das Ausgangspreisniveau in Vor­
arlberg vor allem aufgrund niedriger Strompreise unter dem österreich­
weiten Durchschnitt. Im Vergleich zu Österreich wird die Energiepreis­
steigerung für Vorarlberger Haushalte daher in der prozentualen Be­
trachtung leicht höher ausfallen, allerdings eher verkraftbar bzw. zu 
rechtfertigen sein. 

Im Rahmen der direkten Wirkungsabschätzung wird bei den Konsu­
menten besonderes Augenmerk auf den Einkommenseffekt der Energie­
abgabe gerichtet. Eines der häufigsten Argumente gegen eine Energieab­
gabe betrifft ihre angebliche Regressivität. Es wird argumentiert, sie trä­
fe untere Einkommensschichten relativ stärker als höhere, was vertei­
lungspolitisch problematisch sei. Weder empirisch noch theoretisch ist 
dieser Einwand allerdings eindeutig haltbar (30). Grundsätzlich ist zur 
Verteilungsdiskussion im Zusammenhang mit einer Energieabgabe je­
denfalls festzuhalten, daß Umweltabgaben primär allokative Instru­
mente sind, die über die Veränderung relativer Preise wirken. Auch die 
Gruppe der Wenigverdiener soll von diesen preislichen Anreizen nicht 
abgeschirmt werden. Zur Verwirklichung von Umverteilungszielen ist 
auf andere, geeignetere Maßnahmen zu verweisen. Verteilungspolitik 
soll direkt über Einkommen erfolgen und nicht gerade bei der Ener­
giefrage "hervorgezaubert" werden (31) .  

6.2 Dynamische Wirkungen bei den Haushalten 

Die Strategien der Haushalte zur Reduktion des direkten Energiever­
brauchs, der zum weitaus größten Teil die Anwendungsbereiche Raum­
heizung und Warmwasseraufbereitung betrifft, sind innerhalb der beste­
henden Technologie mit der Befolgung verschiedener Energiespartips 
eher begrenzt. Sieht man von unerwünschten Substitutionsprozessen 
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(bestimmte Arten der "Selbstversorgung" , Umgehung der Steuer durch 
Direktimporte) sowie von effektivem Komfortverzicht ab, so eröffnet 
sich ein weitaus größerer Handlungsspielraum erst durch die Änderung 
der Technologie. Die Anschaffung verbrauchsgünstigerer Haushalts­
geräte, Sanierungsmaßnahmen zur verbesserten Wärmedämmung oder 
die Umstellung des Heizsystems tragen den Charakter von Investitions­
entscheidungen. Im Vergleich zum Unternehmenssektor dürften im pri­
vaten Bereich diesbezügliche Kostenminimierungsstrategien weniger 
greifen, vor allem aber haben hohe Investitionsvolumina eine vergleichs­
weise längere Amortisationszeit (32). Von erheblicher Bedeutung ist im 
Haushaltssektor auch die zum Teil mangelnde Information bezüglich der 
Möglichkeiten und Kosten-Nutzen-Relationen energiesparender Inve­
stitionen. Der "Sprungpreis" ,  ab dem der Wechsel zu energiesparenden 
Technologien rentabel wird, dürfte hier daher deutlich über den seitens 
der EU geplanten Preissteigerungen liegen. Schmoranz (1993) macht 
aufgrund der Charakteristika der privaten Energienachfrage den inter­
essanten Vorschlag einer "Defensivsteuer" auf den Energiemehrver­
brauch weniger effizienter Geräte. Sie soll bereits beim Gerätekauf in 
Rechnung gestellt werden und die Kaufentscheidung des Konsumenten 
in Richtung der effizienteren Alternative lenken. 

7. Wirkungen im Verkehr: Tanktourismus und alternative Verkehrs­
besteuerung 

Eine Energieabgabe auf Treibstoffe wäre ein sowohl ökonomisch als 
auch ökologisch und administrativ höchst effizientes Instrument, um 
den Wirkungsgrad der Energie im Verkehrssektor zu steigern und dessen 
Gesamtemissionen zu senken. Einer Verteuerung der Energiepreise sind 
im Verkehr durch das Problem des Tanktourismus deutliche Grenzen ge­
setzt. Aufgrund der Kleinheit und vergleichsweise "offenen" Lage des 
Landesgebietes trifft dies für Vorarlberg in speziellem Maße zu. Eine En­
ergiesteuer kann daher allenfalls dazu benutzt werden, bestehende 
Preisdifferenzen gegenüber dem Ausland zu egalisieren. 

Einen auf den ersten Blick exotisch anmutenden, bei näherer Betrach­
tung aber durchaus realistischen Ausweg böte die alternative Besteue­
rung des Verkehrs nach der Fahrleistung ("Radumdrehungssteuer") .  Der 
Verkehr wäre aus dem Geltungsbereich der Energieabgabe auszuklam­
mern, dafür würde in Anlehnung an einen Vorschlag des Verkehrsclubs 
der Schweiz jeder Fahrzeughalter am Jahresende pro gefahrenen Kilo­
meter eine Abgabe von 80 g (10  Rp) entrichten. Ein Freikontingent von 
8 .000 km/Jahr ist im angesprochenen Vorschlag vorgesehen, was den Ef­
fekt einer indirekten Progression hätte. Die Gewichtung der Fahrlei­
stung mit fahrzeugspezifischen Emissionskoeffizienten würde die Be­
messungsgrundlage sogar noch erheblich aufwerten. Eine einstweilige 
Beschränkung der Abgabenpflicht auf die Halter von PKW wäre aus ad­
ministrativen Gründen sinnvoll, aber auch ökologisch argumentierbar, 
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da hier die Hauptemittenten im Verkehrsbereich liegen. Bei einer Kom­
bination mit einem Ökobonus - hier administrativ möglich, da ohnehin 
mit den Fahrzeughaltern "in Kontakt" getreten werden müßte - würde 
das Steueraufkommen von den Viel- zu den Wenigfahrern umverteilt. 
Dem Argument, wonach fahrleistungsabhängige Abgaben Berufsgrup­
pen benachteiligen würden, die auf das Kfz angewiesen sind (Pendler) , 
kann entgegengehalten werden, daß es genau diese sind, die durch ihre 
täglichen Fahrten zur Arbeitsstätte eine überdurchschnittlich hohe Um­
weltbelastung verursachen. Eine Anlastung dieser externen Kosten ist 
allokativ effizient und sollte nicht aus verteilungspolitischen Motiven 
unterlassen werden. Dies gilt vor allem auch unter dem Aspekt, daß 
genügend Möglichkeiten zur Anpassung an die erhöhten Kosten der Au­
tomobilnutzung offenstehen (Fahrgemeinschaften, öffentliche Verkehrs­
mittel, Inanspruchnahme privater Busgesellschaften). 

Bei einem Bestand von 135 .567 PKW im Jahre 1992 und einer durch­
schnittlichen Jahresfahrleistung von 13 .000 km brächte die skizzierte 
Abgabe ein Aufkommen von ca. 542 Mio. öS (33). Man könnte, um die 
Lenkungswirkung zu verstärken und gleichzeitig die politische Durch­
setzbarkeit zu vergrößern, dasselbe Aufkommen ausgehend von der 
durchschnittlichen Jahresfahrleistung "nach oben" verschieben. Bei ei­
nem Freikontingent von 10 .500 km/Jahr beispielsweise müßten hierzu 
die im Durchschnitt verbleibenden 2 .500 km mit einem Steuersatz von 
1 ,60 öS/km belegt werden. 

Einem vergleichsweise höheren administrativen Aufwand bei der 
"Radumdrehungssteuer" (Einbau eines manipulationssicheren Odome­
ters, periodisches Ablesen des Kilometerstandes) stehen große Vorteile 
hinsichtlich der Möglichkeit zur flexiblen Tarifgestaltung gegenüber. 
Die Steuersätze können im Gegensatz zur Treibstoffverbrauchsbesteue­
rung unabhängig vom Ausland festgelegt werden. Anreize zum Tanktou­
rismus und oft damit verbundenem Kaufkraftabfluß durch Einkaufs­
fahrten könnten so in den Griff bekommen werden. 

8. Das K.O.-Kriterium für den "Feldversuch Vorarlberg": mangelnde 
finanzverfassungsrechtliche Zulässigkeit 

8.1 Die Abgabenhoheit der Länder und ihre Beschränkungen im 
Überblick 

Eine landeseigene Abgabe auf den Energieverbrauch wäre nach der 
Abgabentypologie des § 6 Abs. 1 Finanz-Verfassungsgesetz (F-VG) (34) 
mittels einer "ausschließlichen Landesabgabe, deren Ertrag ganz den 
Ländern zufließt" (§ 6 Abs. 1 Z 3 F-VG) oder alternativ mittels einer 
zwischen Ländern und Gemeinden geteilten Abgabe (§ 6 Abs. 1 Z 4 lit. 
a-c, insbesondere lit. a "gemeinschaftliche Landesabgabe") zu verwirk-
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liehen. Die Kompetenzkompetenz in Angelegenheiten des Abgabenwe­
sens kommt dem Bund zu. Es ist ihm nach § 7 Abs. 2 F-VG insbesondere 
vorbehalten, Abgaben oder deren Ertrag den Ländern (Gemeinden) zu 
überlassen. Die explizit den Ländern überlassenen Abgaben sind in § 14 
des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) (35) demonstrativ genannt, eine En­
ergieabgabe findet sich nicht darunter. Darüber hinaus bleiben den Län­
dern Besteuerungsmöglichkeiten im Rahmen des sogenannten "Abga­
benerfindungsrechts" offen, grundsätzlich aber ausschließlich in jenem 
Bereich, in dem sie mit dem Bund nicht in Konflikt kommen. Abbildung 
3 zeigt eine " Checklist" zur Überprüfung der Zulässigkeit einer eigenen 
Landesabgabe unter Berücksichtigung der maßgeblichen "K.O.-Kriteri­
en" des F-VG. 

8.2 Die rechtlichen Barrieren für eine landeseigene Energieabgabe 

Die zur Diskussion stehende landeseigene Energieabgabe dürfte vor­
rangig auf drei finanzverfassungsrechtliche Barrieren gemäß obiger Ab­
bildung 3 stoßen. Diese sind 
1 .  der Vorbehalt einer "Energieverbrauchsabgabe" durch den Bund (§ 7 

Abs. 2 F-VG), 
2 .  das Verbot von Abgaben von demselben Besteuerungsgegenstand wie 

Bundesabgaben ohne Ermächtigung seitens des Bundes (§ 8 Abs. 3 F­
VG) sowie 

3 .  die Unzulässigkeit von Verbrauchsabgaben, die auch den Verbrauch 
außerhalb des Geltungsgebietes der Abgabe oder nicht grundsätzlich 
den gesamten Verbrauch im Geltungsgebiet treffen (§ 8 Abs. 4 F-VG). 
Die ersten beiden Kriterien werden nachfolgend vertiefend behandelt. 

Das dritte ist vergleichsweise "schwächer" :  Zwar lassen sich bei Ver­
brauchsabgaben, die in der Praxis regelmäßig anläßlich eines dem Ver­
brauchsakt vorgelagerten, leichter erlaßbaren Verkehrsvorganges einge­
hoben werden müssen, die notwendigen Vorkehrungen zur Freistellung 
von Exporten bzw. Belastung von Importen und des Eigenverbrauchs 
treffen, ein Graubereich bei den Direktimporten der privaten Haushalte 
inklusive "Tanktourismus" wird sich jedoch nicht vermeiden lassen. 

Eine zusätzliche Beschränkung außerhalb des F-VG hätte sich ur­
sprünglich aus einer einfachen bundesgesetzliehen Regelung im Zusam­
menhang mit der Neuregelung der Fernwärmeförderung ergeben. Das 
Anfang Juni 1 994 beschlossene "Bundesgesetz, mit dem die Länder er­
mächtigt werden, eine Abgabe auf den Verbrauch elektrischer Energie 
zu erheben" (im folgenden kurz FWAG) sah zur Finanzierung der Fern­
wärmeförderung die Einführung einer zweckgebundenen Landesabgabe 
in der Höhe von maximal 0,7 g je verbrauchter kWh vor (36). Zwar for­
muliert § 1 des FWAG klar: "Abgaben auf den Endverbrauch an elektri­
scher Energie sind ausschließliche Landes-(Gemeinde-)abgaben. "  Durch 
einen nachträglich eingebrachten und im Gesetzesbeschluß berücksich­
tigten Abänderungsantrag wurde allerdings die Abgabenerhebung der 
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Abbildung 3: 
Finanzverfassungsrechtliche Kriterien zur Prüfung der Zulässigkeit e­

iner ausschließlichen Landesabgabe 

�·-·--
--·· ' 

ausschlie61iche Landesabgabe 

I i 

•--·-··· Hat der Bund die Abgahe hiMer fü.r sieb beansprucht? 
(§ 7 Abs. 1 Wld 2 F-VG) 

.. 
• 

Hat der Band die GeiHinden ermäc:btigt, die Abgabe 
auszuschreiben? (§ 7 Abs. 5 F-VG) 

I Trifft eineT der···--- des § 1 Abs. 4 F-VG zu? 
- Doppelbestet:orung und •ousligc übermilßlge Delastung; 

• - Anpa.••ung an Bestimmungen des zwischenstaatlichen Steuerrechts; 
· -E.-schwcruugen des Verkehrs; 

-&hädii(Ung der tiundcsi:inatm!Jl . 

... 

··---'  
Trifft einer der Hlnderwtgsgründe des § 8 Abs. 2-4 F-VG zu? 1 -Ikcinlrächtigung der finanziellen Le;,en•fähigi<.elt der Gemeinden (2); 

- Abga.ben voo demselben Besteuerungsgegenstand (3); 
' Verletz�:ng dcr Einheil des Währungs-, Wirtschaft.- n. 7..ollgebietes (4); 

-Erl=ung von Verbrauch außtorhalb/inn<"rhalb des Gdlungsgebietes (4). 

' L __ , ' 
Einfllbru.og zulässig Einftlhrung nicht 1:ulässig 

Länder auf elektrische Energie in allen anderen als der fixierten Form 
v..iederum verboten: "Andere Abgaben, die den Verbrauch elektrisr.hcr 
Energie belasten, einschließlich solcher Abgaben, die an den Transport 
elektrischer Energie oder an das Eigentum an Einrichtungen, insbeson­
dere an Leitungen zum Transport elektrischer EnergiP. anknüpfen, dür­
fen von den Ländern (Gemeinden) nicht erhoben werden."  (§ 2 [3] 
FWAG). Dieses explizite Verbot wurde dann auch zum Streitpunkt zwi­
schen den Gebietskörperschaften. Nach der Beeinspruchung des Gesel­
zes durch den Bundesrat Anfang September 1994 gelang, obwohl die 
Länder durch den Bundesrat lediglich ein suspensives Vetorecht haben, 
durch das Auslaufen der XVIII. Gesetzgebungsperiode im Oktober 1994 
keine endgültige Verabschiedung des Gesetzes. Da::; FWAG müßte nun 
als Gesetzesantrag neu in den Nationalrat eingebracht werden. 
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8.3 Der Vorbehalt einer nicht eingehobenen Energieabgabe durch den 
Bund: Das Beispiel Salzburger Stromerzeugungsabgabe 

Nach § 7 Abs. 2 F-VG ist es dem Bund vorbehalten, Abgaben zu aus­
schließlichen Bundesabgaben oder zwischen Bund und Ländern geteil­
ten Abgaben zu erklären. Eine (allgemeine) Energieverbrauchsabgabe 
wird vom Bund gegenwärtig zwar nicht eingehoben, allerdings findet 
sich die Energieabgabe neben dem ebenfalls nicht eingehobenen Kultur­
groschen in der demonstrativen Aufzählung des § 7 Abs.  1 FAG. Eben­
dort heißt es: "Gemeinschaftliche Bundesabgaben sind ( . . .  ) der Kultur­
groschen und die Energieverbrauchsabgabe. "  Dieser Vorbehalt, dessen 
Aufhebung bereits seit 1950 von den Ländern immer wieder vergeblich 
gefordert wird, ist verfassungsrechtlich umstritten. Die betreffende En­
ergieverbrauchsabgabe ist in keiner Weise konkretisiert , "so daß das ,Sy­
stem' und die rechtlichen Art- und Gattungsbegriffe der betreffenden 
Steuermaterie verfassungsrechtlich unbestimmbar bleiben und eine 
Auslegung des betreffenden Kompetenztatbestandes nicht möglich ist" 
(37). 

Ungeachtet dessen wird eine Energieerzeugungs( ! )abgabe des Landes 
Salzburg derzeit vom Verfassungsgerichtshof im Rahmen eines Geset­
zesprüfungsverfahrens im Hinblick auf ihre Gleichartigkeit mit der vor­
behaltenen, aber nicht eingehobenen Energieverbrauchsabgabe des 
Bundes geprüft (38). Das Land Salzburg beschloß im Rahmen des Salz­
burger Umweltfondsgesetzes (LGBl. 50/1992) unter anderem, eine 
"Stromerzeugungsabgabe" in der Höhe von 2 g/kWh erzeugtem Strom 
zu erheben. Die bescheidmäßige Steuervorschreibung für 1992 und 1993 
wurde von einer Reihe von Steuerpflichtigen vor dem Verfassungsge­
richtshof angefochten. Dieser folgte in seiner vorläufigen Beschlußfas­
sung klar einer ökonomischen Argumentationslinie: Die Salzburger 
Stromerzeugungsabgabe stelle zwar auf die Menge an erzeugter Energie 
ab und unterwerfe die Betreiber der Stromerzeugungsanlage der Steuer­
pflicht. Letztlich aber werde sie auf den Verbraucher übergewälzt. Es 
handle sich daher trotz der rechtlichen Konstruktion als Produktions­
steuer de facto um eine Verbrauchsabgabe. Der Verfassungsgerichtshof 
hierzu: "Es dürfte sohin für den Charakter als Energieverbrauchsabga­
be im Sinne des § 7 Abs. 1 FAG unerheblich sein, ob die Besteuerung 
elektrischer Energie rechtstechnisch auf deren Lieferung abstellt, oder 
durch eine Produktionssteuer erfolgt. "  (39) Folgt man dieser vorläufigen 
Auffassung, so ist im gegenständlichen Vorbehalt eine Schranke nicht 
nur für als Verbrauchsabgaben deklarierte, sondern für alle de facto als 
solche wirkenden Energieabgaben der Länder zu sehen. 

8.4 Abgaben von demselben Besteuerungsgegenstand 

Abgesehen vom oben behandelten "allgemeinen Verbot" von Energie­
abgaben der Länder ist als weiteres Kriterium für die Zulässigkeit in je-
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dem Fall maßgeblich, daß Zuschläge oder gleichartige Abgaben der Län­
der von demselben Besteuerungsgegenstand wie Bundesabgaben nur mit 
bundesgesetzlicher Ermächtigung erhoben werden dürfen (§ 8 Abs. 3 F­
VG). Von "gleichartigen" Abgaben kann nach herrschender Rechtsauf­
fassung nur gesprochen werden, "wenn die fraglichen Abgaben densel­
ben Abgabengegenstand in vergleichbarer Weise ausschöpfen, d. h. wenn 
bei Identität des Steuergegenstandes auch andere Merkmale des Steuer­
tatbestandes (insbesondere der Kreis der Steuersubjekte und die Steuer­
bemessungsgrundlage) zumindest ähnlich sind" (40). Als Abgaben, die 
sehr wahrscheinlich in Konflikt mit der Vorarlberger Energieabgabe ste­
hen, kommen vor allem die Mineralölsteuer und die Sonderabgabe von 
Erdöl in Frage (41) .  Abbildung 4 zeigt eine vergleichende Gegenüber­
stellung der Energieabgabe-Vorarlberg mit den beiden relevanten Abga­
ben. Beide zum Vergleich herangezogenen Abgaben sind Bundesabga­
ben, die Mineralölsteuer eine gemeinschaftliche (§ 7 Abs. 1 FAG), die 
Sonderabgabe von Erdöl eine ausschließliche Bundesabgabe (§ 6 Z 3 
FAG). Der Tatbestand des gleichen Besteuerungsgegenstandes der ge­
planten Vorarlberger Energieabgabe und der beiden zu überprüfenden 
Abgaben liegt in Teilbereichen vor, und zwar bei den Verarbeitungspro­
dukten von Erdöl (Treibstoffe, Heizöle). 

Die Sonderabgabe von Erdöl ist rein rechtstechnisch - bedingt durch 
die Anknüpfung am Tatbestand der Gewinnung von Rohöl sowie der 
Einfuhr bzw. Erzeugung von Erdölprodukten - zu den Verkehrssteuern 
zu zählen. Die Energieabgabe-Vorarlberg und die Sonderabgabe von 
Erdöl sind, wie aus Abbildung 4 ersichtlich, hinsichtlich einer Reihe 
weiterer Merkmale voneinander verschiedene Abgaben. In der ökonomi­
schen Sichtweise allerdings zeitigen beide ähnliche Wirkungen. Auch 
die Sonderabgabe von Erdöl wird aufgrund von Überwälzungsprozessen 
letztlich zu einem erheblichen Teil den Endverbraucher treffen. Da der 
juristische Standpunkt bei der Charakterisierung einer Abgabe zuneh­
mend dieser ökonomischen Argumentationslinie folgt - siehe auch im 
"Salzburger Fall" -, ist eine Einstufung der beiden Abgaben als "gleich­
artig" als wahrscheinlich anzunehmen. 

Die Frage nach der "Gleichartigkeit" der Vorarlberger Energieabgabe 
mit der Mineralölsteuer ist noch eindeutiger zu beantworten. Der ge­
meinsame Steuergegenstand "Mineralöle auf der Stufe der Verarbei­
tungsprodukte" ist gegeben. Auch hinsichtlich weiterer Merkmale - sie­
he Abbildung 4 - besteht zumindest Ähnlichkeit. Trotz eines leicht un­
terschiedlichen "steuertechnischen" Erhebungsvorganges - "Wegbrin­
gung aus dem Erzeugungsbetrieb" bei der Mineralölsteuer versus "Ab­
gabe an den Endverbraucher" bei der Energieabgabe Vorarlberg - sind 
beide Abgaben als spezielle Endverbrauchsteuern zu bezeichnen, da sie 
auf denselben Steuerdestinatar, den Letztverbraucher, abzielen. Mit der 
Mineralölsteuer dürfte die Vorarlberger Energieabgabe sohin mit Si­
cherheit in Konflikt kommen. Sollte allein die besprochene "Gleichar­
tigkeit" mit einer der beiden Abgaben ausschlaggebend für das Verbot 
einer landeseigenen Energieabgabe sein, so bliebe dem Land immerhin 
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Abbildung 4:  
Vergleich der Energieabgabe Vorarlberg mit der Mineralölsteuer und der Sonderabgabe von Erdöl 

"Abgaben von demselben Besteuerungsgegenstand wie Bundesabgaben" - Vergleich 
der Energieabgabe Vorarlberg mit der Mineralölsteuer und der Sonderabgabe von Erdöl 
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Besteuerungsspielraum bei den nicht durch Mineralölsteuer I Sonderab­
gabe von Erdöl erfaßten Energieträgern. 

9. Zusammenfassung 

Die Idee der Einführung einer Energieabgabe auf Landesebene als 
"Feldversuch Vorarlberg" erweist sich als erhebungstechnisch und öko­
nomisch prinzipiell machbar, scheitert jedoch an ihrer mangelnden fi­
nanzverfassungsrechtlichen Zulässigkeit. Ausschlaggebend hierfür ist 
insbesondere der bestehende Vorbehalt einer (derzeit nicht eingehobe­
nen) Energieverbrauchsabgabe durch den Bund (§ 7 Abs. 2 F-VG in Ver­
bindung mit § 7 Abs. 1 FAG) .  Der Verfassungsgerichtshof definiert den 
Begriff der "Verbrauchsabgabe" über das Kriterium der ökonomischen 
Wirkung einer Abgabe und nicht deren rechtstechnische Ausgestaltung 
(z . B .  als Produktions- oder Verkehrssteuer) , so daß Energiebesteue­
rungsrechte der Länder in den denkbaren Ausgestaltungsvarianten ge­
nerell unterbunden werden. Weiters als "K. 0.-Kriterium" schlagend 
wird die in wesentlichen Bereichen vorliegende Gleichartigkeit der Vor­
arlberger Energieabgabe mit bestehenden Bundesabgaben (Mineralöl­
steuer, Sonderabgabe von Erdöl). Dennoch liefert die Beschäftigung mit 
dem "Feldversuch" - ausgehend von einer Energieabgabe in der seitens 
der EU zur Diskussion gestellten Größenordnung - einige auch für eine 
mögliche bundesweite Einführung ökonomisch interessante Erkenntnis­
se: 
e Eine aufkommensneutrale Einführung der Energieabgabe wird prin­

zipiell als sinnvoll erachtet. Da auf Landesebene hinsichtlich Art und 
Ausmaß geeignete Abtauschmöglichkeiten mit bestehenden Landes­
steuern fehlen, wurde als Alternative die direkte Rückverteilung des 
Steuerertrages über ein Ökobonus-Modell vorgeschlagen. Dieses 
scheitert jedenfalls bei den privaten Haushalten am prohibitiv hohen 
administrativen Aufwand. Im Unternehmenssektor ist ein Ökobonus 
administrativ eher handhabbar. Eine Rückverteilung dessen anteili­
gen Aufkommens gemäß Einsatz des Faktors Arbeit (Anzahl der Ar­
beitnehmer, Lohnsumme) wird empfohlen. 

e Eine vollständige Zweckbindung der Mittel aus einer Energieabgabe 
wird abgelehnt, da auf diesem Wege wiederum durch öffentliche Mit­
tel nach dem Gemeinlast- statt nach dem Verursacherprinzip Um­
weltpolitik betrieben würde. Befristete Zweckbindungen (von Teilen) 
der Einnahmen für Investitionshilfen zum Umstieg auf umwelt­
freundlichere Technologien können jedoch sinnvoll sein, um die Len­
kungswirkung niedrig angesetzter Abgabenvarianten zu verstärken. 

e Die Wirkungen der Energieabgabe bei den Unternehmen konnten auf­
grund der Datensituation vorerst nur für die Industrie Vorarlbergs 
quantifiziert werden. Eine Steigerung der Energiekosten in der erho­
benen Größenordung (3,5 Prozent bzw. 1 1  Prozent) läßt die Gesamt­
produktionskosten der Industrie lediglich im Promillebereich steigen. 
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e Das häufig vorgebrachte Argument, ein Alleingang in Sachen Ener­
gieabgabe schädige die internationale Wettbewerbsfähigkeit der In­
dustrie, kann nicht nur anhand der geringen Belastungswirkungen so­
wie der Tatsache, daß die Österreichische Industrie generell zu - inter­
national gesehen - sehr niedrigen Energiepreisen produziert, entkräf­
tet werden. Speziell in der dynamischen Betrachtung zeigt sich, daß 
steigende Energiepreise eine "Vorwärtsstrategie" in Richtung höherer 
Wertschöpfung, erhöhtem Einsatz von qualifizierter Arbeit und 
Know-how und technischem Fortschritt begünstigen, was letztlich ei­
ne höhere Wettbewerbsfähigkeit nach sich zieht. Insofern wird auch 
von Ausnahmeregelungen für besonders betroffene Wirtschaftsberei­
che abgeraten. Grundsätzlich sind es nämlich eben jene, die einen ho­
hen Umstrukturierungsbedarf aufweisen und daher von den Wirkun­
gen einer Energieabgabe nicht abgeschirmt werden sollten. 

e Bei den privaten Haushalten führen die überprüften Varianten zu 
durchschnittlichen Energiepreissteigerungen von 3 Prozent bzw. 10  
Prozent. Nennenswerte Energiesparerfolge sind auch im Haushalts­
bereich erst zu erwarten, wenn auf die Abgabe mit der Umstellung 
auf eine energiesparende "Technologie" (Heizungssystem, Wärme­
dämmmung, sparsame Haushaltsgeräte) reagiert wird. Diesbezügli­
che Reaktionen sind im Bereich der konsumierenden Wirtschaft als 
eher "träge" einzustufen (Informa tionsmängel hinsichtlich des Zu­
sammenhangs einer energiesparenden Investition mit den in der Fol­
ge eingesparten Energiekosten, Dominanz anderer Produktmerkmale 
als des Energieverbrauchs bei Kaufentscheidungen für Haushalts­
geräte) . 

e Die häufig geäußerten Bedenken hinsichtlich negativer Verteilungs­
wirkungen einer Energieabgabe können nicht geteilt werden. Weder 
empirisch noch theoretisch läßt sich die vermeintliche regressive 
Wirkung der Abgabe eindeutig nachweisen. Zudem muß betont wer­
den, daß die allokative Ausrichtung der Energieabgabe im Vorder­
grund stehen sollte. Für verteilungspolitische Fragen wird auf die di­
rekte Abwicklung über Einkommen als geeigneterem Instrument ver­
wiesen. 

e Die Energiebesteuerung im Verkehrssektor wird zwar als ökologisch 
wie ökonomisch äußerst effizient eingestuft. Einem Alleingang sind 
aber durch das Problem des Tanktourismus deutliche Grenzen gesetzt. 
Die Energieabgabe kann hier lediglich dazu benutzt werden, Preisdif­
ferenzen gegenüber dem nahen Ausland zu egalisieren. Als ökologisch 
zweckmäßige Alternative käme eine Besteuerung nach der Fahrlei­
stung ("Radumdrehungssteuer")  in Frage. Durch die Einschaltung ei­
nes Kilometerfreikontingentes könnte die Abgabe progressiv gestaltet 
werden, so daß "Vielfahrer" relativ stärker belastet werden. Dem 
Nachteil des vergleichsweise hohen administrativen Aufwands einer 
Anknüpfung an der jährlichen Kilometerleistung stünde vor allem der 
Vorteil der vergleichsweise hohen ökologischen Effizienz in Verbin­
dung mit der Unabhängigkeit vom Ausland bei der Festlegung der 
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Steuersätze gegenüber. Verteilungspolitisch motivierte Ausnahmen 
gerade bei den Vielfahrern (Pendler) sind aus allokativer Sicht abzu­
lehnen. 
Für eine etwaige Energieabgabe auf Bundesebene kann abschließend 

aus dem "Feldversuch Vorarlberg" vor allem die Erkenntnis gezogen 
werden, daß die Argumentation, wonach eine Energieabgabe nur im in­
ternationalen Gleichschritt eingeführt werden könne, weder aus erhe­
bungstechnischen noch aus ökonomischen Gründen haltbar ist. Im Sin­
ne einer offensiven, zukunftsorientierten Energie- und Wirtschaftspoli­
tik wäre ein solcher geradezu zu fordern. Die einzuführende Energieab­
gabe sollte, um ihren Zielen gerecht zu werden, klar allokativ orientiert 
sein. Eine Vermischung mit verteilungs- und (strukturkonservierenden) 
industriepolitischen Zielen ist grundsätzlich zu vermeiden. 

Anmerkungen 

(1) Vgl. Gantner, Bolter, Hennessey (1994). 
(2) Zu den Systematisierungskriterien vgl. auch Bayer, Puwein (1990). 
(3) Unter Primärenergie wird der Input in das Energiesystem ("energetische Rohstoffe") 

verstanden, solange er noch keinerlei Umwandlung erfahren hat (fossile Brennstof­
fe, Kernbrennstoffe, regenerative Energiequellen). Sekundärenergieträger entstehen 
durch Umwandlung der Primärenergie. Sie treten leitungsgebunden (Strom, Gas, 
Fernwärme) oder als Veredelungsprodukte (Koks, Briketts, Heizöl, Benzin) auf. 

(4) Vgl. beispielsweise bei Rebemig (1990) 32 f; Mayer (1991) 3 1  f. 
(5) Vgl. Schneider, Stiglbauer (1994) 62 f. 
(6) Ausgeklammert bleibt die Wasserkraft z. B. bei Eidgenössisches Departement des 

Inneren (1994), Glatz, Hein, Pohl (1990), Famy, Kratena, Roßmann (1990). Die Ein­
beziehung der Wasserkraft sehen z. B. die Konzepte der EU (1992), von Bayer, Pu­
wein (1990) sowie von Rebemig (1990) und Payer (1988) vor. 

(7) Übedegenswert wäre allerdings auch eine Ausnahme des Stroms von der allgemei­
nen Verteuerung durch eine Energieabgabe und dafür eine Reform der Struktur der 
Stromtarife in Richtung höhere Kostenwahrheit (Least-Cost-Planning). 

(8) Zum EU-Richtlinienentwurf (KOM [1992] 226end) vgl. insbesondere Mayer (1992 
und 1993); Zum Vorschlag der Schweiz vgl. Eidgenössisches Departement des Inne­
ren (1994) und Eidgenössische Finanzverwaltung (1988). 

(9) Was die Sonderregelung für den elektrischen Strom betrifft, so wird die C02-Kom­
ponente zu den üblichen Steuersätzen für die fossilen Energieträger auf der Primär­
energiestufe, die Energiekomponente auf der Sekundärenergiestufe eingehoben. Für 
die wiederum gesondert geregelte Wasserkraft entfällt die C02-Komponente natur­
gemäß, der Steuersatz für die Energiekomponente beträgt 0,76 ECU/MWh. In den 
nachfolgenden Berechnungen für Vorarlberg wurde mangels nennenswerter eigener 
kalorischer Erzeugung lediglich die Energiekomponente berücksichtigt. 

(10) Vgl. Mayer (1994) 29, Schleininger (1994) 15 .  
( 1 1) Vgl. Ziegler (1991) 50. 
(12) Vgl. Schleininger (1994) 15,  Mayer (1991) 135, Famy, Kratena, Roßmann (1990). 
(13) Vgl. Meier (1991) 129, V an Suntum (1989) 559 .  
(14) Gemäß Amt der Vorarlberger Landesregierung (1993,  Anhang). Eine kritische Be­

merkung zur Datensituation im Energiebereich auf Bundesländerebene sei ange­
bracht. Durchgängige Energiebilanzen sind derzeit nicht verfügbar. Berechnungen 
des ÖSTAT sind erst in Arbeit, das Bestehen des Vereins Regionale Energiebilanzen 
(STAPIS Energie, Graz), eines privaten Anbieters, soll nach eigenen Angaben ge-
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fährdet sein (vgl. Zelle, Schlechtner [ 1994] 97 f). Bereits vorliegende STAPIS-Ergeb­
nisse sind für Vorarlberg nicht vollständig zugänglich, da ein Ankauf durch das Land 
unterblieben ist. Die vom Amt der Vorarlberger Landesregierung herausgegebenen 
Endverbrauchswerte erlauben nur sehr eingeschränktes Arbeiten, da z. B. keine Auf­
gliederung nach Verbrauchssektoren oder Verwendungszwecken vorliegt. 

( 15) Vgl. ÖSTAT, Gebarungsübersichten ( 1993). 
(16) Der Anteil der Industrie am Energieverbrauch des Unternehmenssektors insgesamt 

(36,3 Prozent) ist größer als deren Beschäftigungsanteil (33 Prozent), was eine Um­
verteilung zu den übrigen Unternehmen zur Folge hätte. Allerdings ist der Anteil der 
- in den Varianten EU und CH relativ höher besteuerten - fossilen Energieträger im 
industriellen Sektor wesentlich geringer als im nicht-industriellen Sektor. Die gün­
stigere Struktur des Energieverbrauchs der Industrie kompensiert somit das ungün­
stigere Verhältnis Energie- zu BeschäftigungsanteiL 

( 17) Vgl. Zelle, Schlechtner (1994), 90, Wirtschaftskammer Vorarlberg (1993) 20.  
(18) Energiekostentangente für Vorarlberg: eigene Berechnungen nach Daten des 

ÖSTAT; für Österreich vgl. Bayer, Puwein (1990) 39 .  Das Maximum des Anteils der 
Energiekosten am BPW wird österreichweit im Basissektor mit 1 1  Prozent erreicht, 
das Minimum bei den technischen Verarbeitungsprodukten mit 1 ,5 Prozent (vgl. 
Tichy [1994] 322), welches nur wenig unter der Energiekostentangente der Vorarl­
berger Industrie liegt. 

( 19) Bei der Zurechnung des Steueraufkommens auf einzelne Industriezweige wird der 
Datenschutz auf regionaler Ebene zum Problem. Eindeutig zurechenbar sind 77,8 
Prozent (EU) bzw. 72,1 Prozent (CH) des Gesamtsteueraufkommens. Durch telefoni­
sche Befragung von 1 1  großen Industrieunternehmen konnte der Anteil des zure­
chenbaren Aufkommens auf 89,8 Prozent (EU) bzw. 88,7 Prozent (CH) erhöht wer­
den. Das verbleibende Aufkommen wurde aufgrund von Annahmen gleichmäßig auf 
die betroffenen Industriezweige verteilt. 

(20) Heizöl leicht, Heizöl schwer, Erdgas und Flüssiggas wurden anhand der Beschäftig­
tenzahlen auf die Industriezweige verteilt, bei Heizöl mittel wurde jeweils der 
durchschnittliche Anteil zugerechnet. 

(2 1)  Die hier errechneten Ergebnisse sind freilich nur für den unterstellten Vorarlberger 
Alleingang gültig. Im Falle der bundesweiten Einführung einer kompensierten Ener­
gieabgabe ist eher damit zu rechnen, daß die Vorarlberger Industrie insgesamt zu 
den "Gewinnern" zählen wird. 

(22) Vgl. Tichy (1993) 325, Schleicher ( 1993) 170 ff. 
(23) Zitiert bei Eglin (1993) 308. 
(24) Tichy (1988) 599. 
(25) Vgl. Speltharr (1990) 194. 
(26) Vgl. Bayer, Puwein (1990) 49, Ebmer ( 1989) 436. 
(27) Vgl. hierzu beispielsweise Cairncross ( 1993) 322 f, Aiginger (1991) 200, Rebernig 

(1990) 46. 
(28) Basis: Energieverbrauch der privaten Haushalte inklusive Verkehrsanteil 1991 :  

1 1 .787 TJ (Zelle, Schlechtner, [ 1994] 9 1). 
(29) Vgl. z. B. Bayer et al. (1994) 3 1 .  
(30) Empirische Berechnungen für Österreich liefern sehr unterschiedliche Ergebnisse. 

Während sich bei Farny, Kratena und Roßmann (1990) die regressive Wirkung be­
stätigt, ergibt sich bei Ebmer (1989) eine proportionale Belastung, Rebernig ( 1990) 
ermittelt sogar eine leicht progressive Wirkung. Werden lediglich die Ausgaben für 
Beheizung und Beleuchtung betrachtet, trifft die höhere anteilige "Betroffenheit" 
niedriger Einkommensschichten tendenziell zu. Unter Berücksichtigung der Ausga­
ben für Treibstoffe flacht die Gesamtbelastung aber bereits ab. Unterschiedlich sind 
die Ergebnisse auch, je nachdem ob auf das Einkommen oder die Gesamtausgaben 
der Haushalte als Bezugsgröße abgestellt wird. Aus theoretischer Perspektive wird 
insbesondere der teilweise "Luxusgutcharakter" vorgebracht. " Im Durchschnitt 
sind es auch die Reichen, die mehr Kilometer fahren, größere Autos besitzen - von 
beheizten Schwimmbädern, Motorbooten und der Benutzung von Flugzeugen ganz 
zu schweigen. "  Görres ( 1985) 60. 
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(31) vgl. Aiginger (1991) 201 ,  Gantner (1991) 80.  
(32) Vgl. Steinhöfler (1991) 257 .  Außerdem treten bei Kaufentscheidungen für Haus­

haUsgeräte, die den späteren Stromverbrauch maßgeblich festlegen, die auf dem 
Gerät angegebenen Verbrauchsgrößen hinter den Kaufpreis oder andere Produkt­
merkmale zurück. Der Einfluß der Stromkosten auf die Kaufentscheidung erweist 
sich insgesamt als eher gering. Eine entsprechende Amortisationsrechnung wird 
kaum angestellt, das typische Käuferverhalten orientiert sich eher an einem vor dem 
Kauf festgelegten "Gerätebudget" (vgl. Strebel [1993] 114 ff). 

(33) zum Schweizer Konzept vgl. Jöchlinger (1994) 125. Datenbasis vgl. Wirtschaftskam-
mer für Vorarlberg (1993) 28 ,  Amt der Vorarlberger Landesregierung (1988) 35 .  

(34) Finanz-Verfassungsgesetz BGBl. 45/1948 idgF. 
(35) Finanzausgleichsgesetz, BGBl. 18/1993. 
(36) 1579 Beil. Sten. Prot. NR XVIII GP vom 27.  April 1994. 
(37) Vgl. Pernthaler (1984) 242 bzw. wörtliches Zitat ebenda 162. 
(38) Vgl. z. B. Ruppe (1994) 41 .  
(39) Beschluß des Verfassungsgerichtshofs vom 10.  März (1994) 18 .  
(40) Ruppe (1977) 326, vgl. auch Pernthaler (1984) 243. 
(41) Mineralölsteuergesetz, BGBl. 597/1981,  zuletzt geändert durch BGBl. 818/1992; 

Bundesgesetz, mit dem eine Sonderabgabe von Erdöl erhoben wird, BGBl. 554/1980, 
zuletzt geändert durch BGBl. 818/1993. 
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